
 +49 651 99 46 90 12 
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  www.tcfantasy.eu 
 

Tanzclubordnung 
Tanzclub Fantasy e.V. 

Schönbornstraße 3,  54295 Trier 

 

 

IBAN: DE17 5855 0130 0000 4198 87    BIC: TRISDE55XXX  Vereinsregister-Nr.: 2842 (AG Wittlich) 

 

Allgemeines 
 Anschrift: 
  Tanzclub Fantasy e.V. 
  Schönbornstraße 3, 54295 Trier 
  Tel.: +49 (0) 651 99 46 90 12 
   

 Vorstand: 
  1. Vorsitzender, stellv. Vorsitzender 
  Kassenwart, stellv. Kassenwart 
  Jugendwart (bei Bedarf) 
  Schriftführer, Beisitzer 
 
 Die tänzerische Gesamtleitung und Koordination der Gruppen obliegt Herrn Stephan Kläs. 

Die bei gesellschaftlichen Anlässen üblichen Verhaltensregeln sollen auch im Tanzclub entsprechend 
Beachtung finden. 

 

Probezeit 
Für neu aufgenommene Mitglieder besteht eine Probezeit von einem Monat. Innerhalb dieses Zeitraums wird 
kein Beitrag erhoben. Nach Ablauf der Probezeit hat der Vorstand über die Aufnahme des Mitglieds zu 
entscheiden. 

 

Aufnahmegebühr und Beiträge 
Beiträge: 
Der Beitrag ist monatlich zu zahlen. Die Zahlung erfolgt ausschließlich im SEPA-Lastschriftverfahren durch den 
Tanzclub. Ehrenmitgliedern ist die Beitragszahlung freigestellt 
  voller Beitrag   25,00 € / Monat 

ermäßigter Beitrag   20,00 € / Monat 
Beitrag für Fördernde  ab 18 € / Jahr 

 

Aufnahmegebühr: 
Die Aufnahmegebühr wird um Zeitpunkt der Aufnahme erhoben (siehe auch „Probezeit“) und ist mit dem 
ersten Beitrag zu entrichten. Sie entfällt für Ehrenmitglieder. 
  Personen ab 21 Jahren  15,00 € 
  Personen unter 21 Jahren keine Aufnahmegebühr 

 

Ausnahmen in Höhe und Zahlungsweise von Aufnahmegebühr und Beiträgen können vom Vorstand auf 
Antrag und im Einzelfall (z.B. Härtefälle) genehmigt werden. Die Beitragszahlung erfolgt auch innerhalb 
eventueller Sommer- /Winterpausen. 
Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeiträge und Zahlungsmodalitäten gelten ab dem 01.08.2022 

 

Sommer-/ Winterpause 
Pausen können aus organisatorischen Gründen eingeführt werden. 

 

Information der Mitglieder 
 Entscheidungen und Aktivitäten des Vorstands werden den Mitgliedern schriftlich mitgeteilt. 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
Mitteilungen des Tanzclubs an die Öffentlichkeit werden nur über den Schriftführer bzw. in Abstimmung mit 
dem Vorstand geführt 
 

Getränke 
 Getränke sind von den Mitgliedern an die Getränkekasse zu zahlen. 


